
· \ ?- Z8' 'der BeHagen zu den Stenographischen ProtokoIlen des National~ates 
XIV. Gesetzgebungsperiode 

Präs.:_ 197~_ -02- 2 5 NO •. _i~llJ_ A n t . rag 

I . 

der Abgeordneten liJühlbacher, Hofstetter und Genossen 
betreffend ein Bundesgesetz zur Sicherung der Nahversorgung 
mi t Bedarfsgegens·!.;änden. 

Die gefertigten Abgeordneten stellen den 

Antrag: 

Der Nationalrat wolle beschließen: 
Bundesgesetz vom Q00 .. 00G0 .. 0 .............. o.o •• zur Sicherung der 
Nahversorgung mit Bedarfsgegenständen. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Diskriminierungsverbot 

§ 1 Jeder Unternehmer, der ~laren an Letztverkäufer liefert, 
ist verpflichtet, mit allen Letztverkäufern, die zum Handel 
mi t diesen iJlaren berechtigt sind, Rechtsgeschäfte zu 
schließen, soferne in den §§ 2 und 3 nichts anderes 
bestimmt ist. 

Bei diesen Rechtsgeschäften sind· die gleichen Verkaufs­
und Lieferbedingungen anzuwenden,· wie bei Lieferungen· 
an vergleichbare Letz~·erkäufer. 

§ 2 (1) Die Verpflichtung nach § 1 besteht nicht für Waren; 
die ein Unternehmer im Inland ausschließlich an Unter­
nehmer liefert, mit denen er in einer Organschaft 
gemäß § 2 Abs.2, Ziffer 2 des Umsatzsteuergesetzes 
1972, BGBl.Nr.223, oder in einem geschlossenen 
Unternehmensverband verbunden ist. 

(2) Die Verpflicht1.L11.g nach § f besteht ferner nicht, "\trenn 
1. begründete Bedenken gegen die Zahlungsfähigkeit 
bestehen und der Betroffene nicht im voraus bar 
oder.mit Scheck zahlt oder 
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2. die insgesamt· vorliegenden Bestellungen die Lieferungs­

möglichkeiten übersteigen; in diesem Fall darf jedoch die 

Lieferung nicht verweigert, sondern nur ihr Umfang ent­
~prechend beschränkt werden o wobei dem nicht oderzri gering 

Beliefer'.,:cn das Recht zukommt", dem Bundesministerium für 

Handel, Gewerbe und Industrie die nicht oder zu geringe 
Lieferung :nit.zuteilen: oder 

. 3~ in den von jedem Unternehmer zu erstellenden Bedingun­

gen (§ 3) ein Vertragsabschluss ausgeschlossen ist. 

§ 3 (1) Die in § 2 Abs.2, Ziff~3 angeführten Bedingungen dürfen 

folgende Einschränkungen der Verpflichtung nach § 1 nicht 

enthalten: 

1. gesetzwidrige Bedingungen; 
2. Bedingungen, die zu einer Einschränkung der Zahl der 

Letztverkäufer in einem bestimmten Gebiet führen, oder 
in denen die Lieferung ausserhalb eines batimmten Gebietes 
verboten wird; 
3. Vorschreibung von bestimmten. Uber die übliche Berufs­
ausbildung hinausgehenden Ausbildungsvoraussetzungen für 
Bedienstete des Vertragspartners, wenn diese Ausbildung 
nicht von dem Unternehmer~ der sie zur Bedingung macht, 

jedem bei einem Letztverkäufer beschäftigten Bediensteten 
unter den gleichen Bedingungen gSi.-lährt wird: 

4. die Bedingung der Venvendung bestimmter Verkaufsbehe l!e. 
wenn sie nicht jedem Letztverkäuf0r unter den gleichen Be­

dingungen zur Verfügung gestellt werden. 

(2) \verden die in Abs.1 angeführten Bedingungen zugunsten 

eines Vertragspartners nicht eingehalten, so gelten sie 

in di~sem Umfang als geändert. 
, ~ ~ • '( • ~ t , 

(3) Erstellt· ein Unternehmer keine Bedingungen gemäss 
", .,' 

Abs.l,so gilt für" ihn die Ausnahrneregelung des § 2 

Abs~2,Ziff.3 nicht. 

§ 4 Im Falle des § 1 kann der Anspruch au~ Vertr'agsabschluss " 

und Leistungserbringung von dem davon betroffenen Unter­

nehmer geltend gemacht werden. 

, . 
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Artikel II 
I<ontrahierungsiwang gegenüber Konsumenten 

§ 5 Gewerbetreibende, die zum Verkauf von Waren, die notwen­
digen Lebensbedürfnissen dienen, befugt sind, dürfen ihre 
Vorräte an diesen \'Taren nicht verheimlichen. Sie sind 
weiters im Rahmen ihrer Befugnisse verpf~ichtet, von 
ihren Vorräten an diesen Waren eine diesen Vorräten und 

§ 6 

"dem Bedarf des Käufers angemessene Menge abzugeben~ 

Artikel III 
Kontrahierungszwang gegenüber Land\'1irten 

Jeder gewerbliche Unternehmer, der landwirtschaftliche Be­
triebsmittel ~nd Investitionsgüter an Wiederverkäuferlie-

,fert, ist verpfli6htet, auch mit Landwirten Rechtsgeschäfte 
zur Lieferung dieser V/aren zu schliessen, soferne diese die 
Ware in gleichen Nengen je Lieferung abnehmen, wie sie 
Wiederverkäufer mindestens bezie-hen müssen. 

Bei diesen Rechtsgeschäften sind die gleichen Verkaufs­
und Lieferbedingungen anwendbar, wie bei Lieferungen, an 
Wiederver)~äufer bei gleicher Menge je Lieferung_ 

§ 7 ,§ 2 gilt sinngemässmit der Massgabe, dass die in Abs.2 
Ziffer 3 genannten Bedingungen dem § 8 entsprechenmtissen. 

§ a (1) Die in § 7 angeführten Bedingungen dürfen folgende 
Einschränkungen der Verpflichtung nach § 6 nicht enthalten:, 

1. gesetzwidrige Bedingungen; 
~.) Bedingungen,'"durch die die Verwendung der Betriebsmi ttel 

'. - ,- ,- . 

UnQInv~st~.tt~~~~gp,ter, ~m landwirtschaftlichen Betrieb 
des Käufers . beschränJ~t wird. 

(2) § 3 Abs.2und 3 sowie § 4 ~elten sinngemäss. 

Artikel IV 
Verpflichtung zum Verkauf bestimmter Waren 

§ 9 (1) Jedes Lebehsmitteleinzelhand~lsgeschäft,daS9inen' 
Mindestumsatzvon S 200.000.-monatlich aufweist~ ist ver-

12/A XIV. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 3 von 6

www.parlament.gv.at



-4 

pflichtet; die 'w'ichtigsten Grunqnahrllngsmittel zu fUhren. 

(2) Zur Bel.'cchnung des monatlichen Nindestumsatzes sind 
die durchscr...nittlichen Nonatsumsätze der jeweils 6 letzten 
Monate her~nzuziehen. 

(3) Als wichtigste Grundnahl.'ungsmi ttel im Sinne des A 09.1 

gelten: 

Mehl glatt und griffig 
Schwarzbrot 
Kleingebäck geformt 
Vollmilch frisch 
Topfen 
Teebutter 
österr G Emmentalerkäse 
österr. Stangenkäse 
österr~ Tilsiter Käse 
Eier 
Hargarine 
Speiseöl 
Kristallzucker 

(4) Von den Bestimmungen dieses Paragraphen sind Lebens­
mitteleinzeL~andelsgeschäfte ausgenommen, deren Umsatz 
zu mehr als 80 v. H. besteht aus 

Fleisch und Fleischwaren 
Eier, Wild und G·eflügel 
Fisch und Fischprodukten 

sowie 
oder 
oder 

Milch und Molkereiprodukten oder 
Obst und Gemüse oder 
Tee, Kaffee und alkoholischen Geträ.nken oder 
Süsswarenund Speiseeis oder 
Brot, Ba.cltwaren, :Hehl, TelgvTaren oder 
diätetischen IJebensmi tteln, 

sowie Narkt- u..1'ld Strassenstände .. 

.-
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Artikel V 

rUndestausstattung von Lebensmi tteleinzelhandelsgeschäften 

§ 10 (1) Für Lebensmitteleinzelhandelsgeschäfte mit einer Ver­
kaufsfläche von mehr als 70 m2 kann der Bundesminister für 
Handel, Gewerbe- und Industrie, wenn dies im Interesse einer 
einwandfreien Behandlung der angebotenen vlaren und einer aus­
reichenden Versorgung der Konsumenten notwendig ist, eine 
Mindestausstattung durch Verordnung vorschreibene 

(2) Eine sol.che1Yerordnung kann insbesondere vorsehen; daß 
die betreffenden Lebensmitteleinzelhandelsgeschäfte über 
Kühl- und Tiefkühleinrichtungen, mechcmj.sche oder elektrische 
Wurstschneidemaschinen, Kaffeemühlen, Leuchtbildwaagen oder 
Registrierkassen verfügen müsseno 
Die rUndestausstattung kann für Geschäfte verschiedener 
Größe abgestuft festgelegt VIerden. 

Artikel VI 

strafbestimmungen 

§ 11 (1) Wer gegen die Bestimmungen der §§ 5 Ul1d 9 sowie einer 
auf Grund des § 10 erlassenen Verordnung zuvriderhandel t, 
beg(fut eine Verwaltungsübertretu...Yl.g, die von der Bezirks­
verwaltungsbehörde, mit einer Geldstrafe bis zu S 20.000,­
zu bestrafen ist. 

(2) Die im Abs. 1 angeführten Zuwiderhandltmgen sind Über­
tretungen von Rechtsvorschriften, die den Gegenstand des 
Gewerbes bildende Tätigkeiten regeln (§ 87 (1) Ziffer 2 
1it. a Gewerbeordnung 1973). 

Artj.kel VII 

Allgemeine Bestimmungen 
o 

§ 12 Die Bestimmungen der §§ 14-18, 20 und 22-26 des Bundes­
gesetzes vom 26 .. September 1923, BGB1.531 gegen den un-
lauteren vlettbewerb in der Fassung des BGBl.Nr.74/71undBGB1.N:r.. 
88/75, finden sinngemäß Anwendunga 
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§ 1.3 : Dieses Bundesgesetz ~ 'tri tt am ~. ~ 0 • 4 ••• e... in l<raft. 
I . 

§ 14 Mit der Vollziehu~g dieses Bundesgesetzes sind der Bundes­

minister für Handel, GcvJerhe-und Industrie und der Bundes" 

minister für Justiz betraute 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag unter Verzicht 
auf die erste Lesung dem Handelsausschuß zuzuweisen. 

. ~ .: ... 
o 

Ii 

,j' " 
" 

I· 
! 
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